
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 20.04.2024

Thema Keine Einschränkung
Schlagworte Öffentliche Beschaffungen, Gesellschaftsrecht
Akteure Gapany, Johanna (plr/fdp, FR) SR/CE
Prozesstypen Keine Einschränkung
Datum 01.01.1965 - 01.01.2024

01.01.65 - 01.01.24ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Ackermann, Marco

Bevorzugte Zitierweise

Ackermann, Marco 2024. Ausgewählte Beiträge zur Schweizer Politik: Öffentliche
Beschaffungen, Gesellschaftsrecht, 2022. Bern: Année Politique Suisse, Institut für
Politikwissenschaft, Universität Bern. www.anneepolitique.swiss, abgerufen am
20.04.2024.

01.01.65 - 01.01.24ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Wirtschaft
1Wirtschaftspolitik

1Wirtschaftsordnung

01.01.65 - 01.01.24 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

BöB Bundesgesetz  über das öffentliche Beschaffungswesen
WAK-SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerates
FinDel Finanzdelegation

LMP Loi fédérale sur les marchés publics
CER-CE Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats
DélFin Délégation des finances

01.01.65 - 01.01.24 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Wirtschaftsordnung

Mit einer Motion forderte Johanna Gapany (fdp, FR), dass der Bundesrat das in der
Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen (VöB) vorgesehene
Einsichtsrecht der öffentlichen Auftraggeberin in die Preiskalkulation der
anbietenden Firma wieder streichen soll. Die betroffene Verordnung sieht vor, dass die
öffentliche Hand in einer De-facto-Monopolsituation die Kostenkalkulation der
anbietenden Partei einsehen kann, wenn der Auftragswert die Summe von CHF 1 Mio.
übersteigt. Bei einer unrechtmässigen Kalkulation kann die öffentliche Hand
Rückerstattungen geltend machen und damit einen wirtschaftlichen Umgang mit
öffentlichen Geldern sicherstellen. Die Freiburger Ständerätin monierte jedoch, dass
diese Norm dem Rechtsgrundsatz «pacta sunt servanda» widerspreche, also dass
einmal abgeschlossene Verträge einzuhalten seien und nicht einfach nachträglich und
einseitig abgeändert werden könnten. Zudem störte sich Gapany daran, dass das
Parlament eine ebensolche Bestimmung im Rahmen der Totalrevision des BöB
gestrichen und der Bundesrat diese Norm später dennoch auf Verordnungsstufe
umgesetzt hatte. Der Bundesrat brachte in seiner Stellungnahme vor, dass die
Kommissionen für Wirtschaft und Abgaben beider Räte ein solches Einsichtsrecht zwar
abgelehnt, die beiden Finanzkommissionen und die FinDel ein solches aber befürwortet
hätten. Als Kompromisslösung habe der Bundesrat deshalb auf Verordnungsstufe eine
Kann-Formulierung eingeführt. Zudem sei dieses Einsichtsrecht als Komponente in den
Verträgen des öffentlichen Beschaffungswesens enthalten, weshalb der genannte
Rechtsgrundsatz nicht verletzt werde. Er beantragte deshalb die Ablehnung der Motion.

In der Herbstsession 2020 hatte der Ständerat die Motion stillschweigend der
zuständigen Kommission zur Vorbereitung zugewiesen. Hans Wicki (fdp, NW), der den
Ordnungsantrag gestellt hatte, hatte erklärt, dass die Ausgangslage der Motion sehr
komplex und die Thematik mit vielen Fragen verbunden sei, weshalb eine Abwägung
durch die Kommission sinnvoll erscheine. Die WAK-SR beantragte im Februar 2022 mit
acht zu fünf Stimmen, die Motion abzulehnen und damit das Einsichtsrecht
beizubehalten. Dieses sei international üblich und in der Vergangenheit auch
unbestritten gewesen. Dank der Norm hätten so beispielsweise – vor allem im
monopolistisch geprägten Rüstungsbereich – zwischen 2015 und 2019 rund CHF 10 Mio.
Franken an öffentlichen Geldern eingespart werden können. Die ablehnende Haltung
der Räte zur Einführung des Einsichtsrechts in der damaligen Totalrevision des BöB sei
denn auch dahingehend zu interpretieren, dass diese das Recht nicht auf
Gesetzesstufe, sondern auf Verordnungsstufe hätten verankert haben wollen. Eine
Minderheit Wicki erachtete den damaligen Entscheid des Parlaments hingegen als
Willen, keine solche Bestimmung einzuführen. Stattdessen müssten andere Wege
gegangen werden, um Monopolsituationen angemessen zu begegnen. Der Ständerat
folgte seiner Kommission im März 2022 und votierte mit 22 zu 19 Stimmen gegen die
Motion. Das Einsichtsrecht bleibt damit bestehen. 1

MOTION
DATUM: 16.03.2022
MARCO ACKERMANN

1) AB SR, 2020, S. 977; AB SR, 2022, S. 193 ff.; Bericht WAK-SR vom 3.2.22
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